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Zulassungsgegenstand:
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatte
"Knauf Therm 5 inl Perimeterdämmung plus/Sockelplatte plus",
"Knauf Therm 5 inl Perimeterdämmung plus mit Filtervlies", "Knauf Therm Perimaxx 25
Perimeterdämmung /Sockelplatte", "Knauf Therm Perimaxx 25 Drain" und
"Knauf Therm Perimaxx 25 Drain mit Filtervlies"
für die Anwendung als Perimeterdämmung

Dieser Bescheid ändert und ergänä die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
28. August 2007.
Dieser Bescheid umfasst vier Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung und dar{ nur zusammen mit dieser verwendet werden.
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ALLGEMEINE BESTIMM UNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauaften
betrauten Personen nach den $ 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Länder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchlührung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, edeilt.

Hersteller und Vedreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung dad nur vollständig vervielfältigt werden. Eine
auszugsweise Veröffentlichung bedad der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen lnstitut für Bautechnik nicht geprüfte Über-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geän-
dert und ergänzt:

Abschnitt 1 wird neu gefasst:

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand
Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Anwendung von werkmäßig herge-
stellten Dämmstoffen aus expandiertem Polystyrol (EPS, Automatenware) mit CE-Kenn-
zeichnung nach der Norm DIN EN 131631 (nachfolgend als EPS-Hartschaumplatten
bezeichnet).

Die EPS-Hartschaumplatten werden in dem Herstellwerk in 54411
Die EPS-Hartschaumplatten haben die Bezeichnung:

"Knauf Therm 5 in 1 Perimeterdämmung plus/Sockelplatte plus",

"Knauf Therm 5 in 1 Perimeterdämmung plus mit Filtervlies",
"Knauf Therm Perimaxx 25 Perimeterdämmung/Sockelplatte",

"Knauf Therm Perimaxx 25 Drain" oder
"Knauf Therm Perimaxx 25 Drain mit Filtervlies".

Die EPS-Hartschaumplatten "Knauf Therm 5 in 1 Perimeterdämmung plus/SbldRüpFatte plus"
und "Knauf Therm 5 in 1 Perimeterdämmung plus mit Filtervlies" haben eine geprägte und
eine profilierte Oberfläche (Quadratstruktur, Kanäle).
Die EPS-Hartschaumplatten "Knauf Therm Perimaxx 25 Perimeterdämmung/Sockelplatte"
haben beidseitig eine geprägte Oberfläche.

Die EPS-Hartschaumplatten "Knauf Therm Perimaxx 25 Drain" und "Knauf Therm Perimaxx
25 Drain mit Filtervlies" haben eine geprägte und eine profilierte Oberfläche (Noppen-lbzt't.
Buchstabenstruktur).

Die profilierte Oberfläche der EPS-Hartschaumplatten "Knauf Therm 5 in 1 Perimeterdäm-
mung plus mit Filtervlies" und "Knauf Therm Perimaxx 25 Drain mit Filtervlies" ist mit einem
Filtervl ies beschichtet.

Anwendungsbereich
Die EPS-Hartschaumplatten dürfen zur Wärmedämmung von erdberührten Wänden und
Kellerfußböden (statisch nichttragende Bauteile) aus massiven mineralischen Baustoffen
bei Beanspruchung durch Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser sowie als Sockel-
dämmung angewendet werden.

Die Anwendung der EPS-Hartschaumplatten im Kapillarsaum des Grundwassers (i. d. R. ca.
30 cm über HGW) und im Bereich von drückendem Wasser ist nicht zulässig.

Der anstehende Boden muss gut wasserdurchlässig sein. Bei Vorhandensein von bindigen
oder geschichteten Böden, bei denen Stau- oder Schichtenwasser auftreten kann, ist eine
Dränung nach der Norm DIN 40952 vorzusehen.
Die Anwendung der EPS-Hartschaumplatten ist bis in Tiefen von 6 m unter der Gelände-
oberfläche zulässig.

'1.2

DIN EN 13163:2009-02

DIN 4095:1990-06

Wärmedämmstoffe für Gebäude; Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandier-
tem Polystyrol (EPS); Spezifikation; Deutsche Fassung EN 13163:2008
Baugrund; Dränung zum SchuE baulicher Anlagen; Planung, Bemessung und
Ausführung
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Abschnitt 2.1.6 wird ergänzt:
Mit Ausnahme der profilierten EPS-Hartschaumplatten "Knauf Therm Perimaxx 25 Drain"
bzw. "Knauf Therm Perimaxx 25 Drain mit Filtervlies" ist die Dicke der Probekörper die Lie-
ferdicke. Die Dicke der Probekörper der EPS-Hartschaumplatten "Knauf Therm Perimaxx 25
Drain" bzw. "Knauf Therm Perimaxx 25 Drain mit Filtervlies" ist die um 8 mm reduzierte
Nenndicke (Entfernen der Profilierung).

Abschnitt 2.1.7 wird ergänzt:
Mit Ausnahme der profilierten EPS-Hartschaumplatten "Knauf Therm Perimaxx 25 Drain"
bzw. "Knauf Therm Perimaxx 25 Drain mit Filtervlies" ist die Dicke der Probekörper die Lie-
ferdicke. Die Dicke der Probekörper der EPS-Hartschaumplatten "Knauf Therm Perimaxx 25
Drain" bzw. "Knauf Therm Perimaxx 25 Drain mit Filtervlies" ist die um 8 mm reduzierte
Nenndicke (Entfernen der Profilierung).

Otto Fechner

Referatsleiter

Dcutechee lnstitut

fär Bade&nik
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